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Geleitwort

Hinter jedem guten Notar stehen seine Mitarbeiter, die den reibungslosen Ablauf im Notariat
sicherstellen.

Der Beruf der Notarfachangestellten ist ein spannender und vielfältiger Beruf, der in Anfor-
derung und Verantwortung weit über einen „gewöhnlichen“ Bürojob hinausgeht. Immobi-
lienkäufe, Testamente, Unternehmensgründungen, Eheverträge, Scheidungsvereinbarungen
und einiges mehr – über die ganze Bandbreite notarieller Tätigkeiten müssen auch Sie als
Mitarbeiter im Notariat tiefgehende Kenntnisse haben. Nur mit Ihrer Unterstützung kann der
Notar sein Büro erfolgreich führen.

Wie kann man Sie möglichst gezielt und effizient unterstützen, um eine bestmögliche Aus-
bildung zum Notarfachangestellten zu absolvieren? Diese Frage haben wir uns als Notarkas-
se gemeinsam mit Autoren aus der Praxis, nämlich Notarinnen und Notare, Notarassessoren
und Büroleitern gestellt. Zusammen mit dem Deutschen Notarverlag wurde die „Ausbil-
dungsreihe für Notarfachangestellte“ ins Leben gerufen. Wir haben uns zum Ziel gesetzt,
Auszubildende während ihrer anspruchsvollen Ausbildungszeit und Berufsanfänger bei ih-
rem Einstieg in den komplexen Büroalltag zu unterstützen. Auch für Quereinsteiger zur Ver-
mittlung von Grundlagen und für den erfahrenen Notarfachangestellten als Nachschlage-
werk ist die Reihe gut geeignet.

Pro Band vermitteln die Autoren dieser Reihe anschaulich die komplette Bandbreite eines
notariellen Fachgebiets von den Grundlagen bis hin zu komplexeren Fallgestaltungen. Um
Ihnen die Anwendung des Erlernten zu erleichtern, enthält jedes Buch ein Kapitel zur Wis-
sensüberprüfung. Die Lösungsvorschläge verbinden bereits einzelne Fachgebiete miteinan-
der und geben so Gelegenheit zur Vertiefung der gewonnenen Fähigkeiten.

Dr. Jens Neie, seit 2013 Notar in Würzburg, begleitet den Leser in diesem Band Stück für
Stück durch die komplexe Materie des Überlassungsvertrags. Als Referent für das Deutsche
Anwaltsinstitut liegt ihm die Vermittlung aktueller und praktischer Themen am Herzen. Von
dieser Erfahrung profitieren Sie als Leser.

Dr. Helene Ludewig

Präsidentin der Notarkasse A.d.ö.R., München
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Vorwort

Überlassungsverträge zu entwerfen und abzuwickeln gehört zu den grundlegenden Auf-
gaben der Notarfachangestellten. Dabei werden Sie mit einer ganzen Bandbreite rechtlicher
Aspekte konfrontiert. Neben dem Schuld- und Sachenrecht sowie Grundbuchrecht spielen
auch familien-, erb- und sozialrechtliche Gegebenheiten eine Rolle. Selbst steuerliche Fra-
gen werden auf Sie zukommen.

Dieses Buch möchte eine Hilfe bei der Einarbeitung in diese komplexe Materie sein und
Ihnen die Grundlagen des Überlassungsvertrags näherbringen. Sie lernen zunächst, die Mo-
tivlagen der am Überlassungsvertrag Beteiligten zu erkennen, um im Anschluss deren Ziele
durch angemessene rechtliche Regelungen umzusetzen. Auch ausgefallenere Konstellatio-
nen werden behandelt. Ebenso wird der Vertragstyp der Hofübergabe in seinen Grundzügen
erläutert.

Zahlreiche Beispiele veranschaulichen und vertiefen die Ausführungen. Die im abschließen-
den Teil gestellten Aufgaben und Lösungsvorschläge laden Sie ein, erlerntes Wissen zu
überprüfen. Auf einen umfangreichen Fußnotenapparat wurde ebenso bewusst verzichtet
wie auf eine Vielzahl an Musterformulierungen. Für Sie als Auszubildende und Quereinstei-
ger im Notariat ist es wichtig, mit dem erlernten Wissen die in Ihrem Notariat verwendeten
Muster und Textbausteine zu durchschauen und damit Verträge entwerfen zu können.

Die zweite Auflage berücksichtigt aktuelle Rechtsprechung und Literatur. An einigen Stel-
len habe ich zusätzliche Beispiele eingefügt, um das Verständnis der Zusammenhänge zu
erleichtern. Gestaltungsprobleme rund um die Übernahme von Grundschulden im Überlas-
sungsvertrag werden in dieser Auflage vertieft dargestellt.

Mein Dank gilt der Notarkasse und dem Deutschen Notarverlag für die Unterstützung bei
der Gestaltung dieses Buches. Über Rückmeldungen von Ihnen als Leser – sowohl positive
als auch kritische – freue ich mich.

Dr. Jens Neie

Würzburg, im November 2021
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§ 1 Einführung

A. Begriff der Überlassung

Der Begriff „Grundstücksüberlassung“ ist gesetzlich nicht definiert. Er bezeichnet eine
Gruppe verschiedener Vertragstypen, bei denen Grundbesitz auf einen Erwerber übertragen
wird, der hierfür – anders als beim Kaufvertrag – keine dem Wert des Grundbesitzes entspre-
chende Gegenleistung zu erbringen hat.

B. Interessenlage der Beteiligten

Für den Notar und seine Mitarbeiter sind Beratungen und Beurkundungen zum Thema
„Grundstücksüberlassung“ oftmals eine Herausforderung, weil hier nicht selten unter-
schiedliche Interessen zu berücksichtigen sind.

Beispiel: Verdeutlichung der komplexen Interessenlage bei Überlassungsverträgen

Die Ehegatten M und F sind Eigentümer eines Einfamilienhauses, in dem sie selbst le-
ben. In diesem Haus wohnt auch ihre Tochter T mit ihrem Ehemann E. M und F haben
daneben noch ein weiteres Kind, nämlich den Sohn S. Neben dem Einfamilienhaus ver-
fügen sie über kein nennenswertes Vermögen. Nun möchten M und F das Haus auf T
übertragen, die gemeinsam mit E den Dachboden ausbauen möchte. M und F möchten
das Haus im bisherigen Umfang weiterhin bewohnen und nutzen. Zudem erwarten sie,
dass T ihnen unter Berücksichtigung ihrer eigenen beruflichen und familiären Verpflich-
tungen im Haushalt hilft, wenn sie im Alter auf Unterstützung angewiesen sind. Schließ-
lich möchten sie das gute Verhältnis zu beiden Kindern aufrechterhalten.

Hier sind u.a. folgende Interessen in Einklang zu bringen:

Interessen von M und F:
■■ Gewährleistung (kostenfreien) Wohnens auf Lebenszeit
■■ Erhaltung des Familienfriedens/kein Streit mit S
■■ Wart und Pflege durch T (siehe § 2 Rdn 45 ff.)

Interessen der T:
■■ günstiger Wohnraum für die Familie
■■ Sicherheit vor unerwarteten finanziellen Belastungen

Interessen von E:
■■ Neben den Interessen, die auch T hat:

– Absicherung für den Fall der Trennung von T (in Bezug auf Wohnraum oder getätigte
Investitionen)

– Absicherung für den Fall, dass T vorverstirbt (in Bezug auf Wohnraum oder getätigte
Investitionen)

Interessen von S:
■■ angemessene Beteiligung am Vermögen der Eltern (eventuell durch Ausgleichszahlung

seiner Schwester)
■■ evtl. keine Belastung bei Pflegebedürftigkeit der Eltern (z.B. durch Verpflichtung zu Un-

terhaltsleistungen durch T)

Diese Motive sind für den Notar von immenser Bedeutung. Seine Pflichten fasst § 17 Abs. 1
und Abs. 2 S. 1 BeurkG wie folgt zusammen:

Der Notar soll den Willen der Beteiligten erforschen, den Sachverhalt klären, die Beteiligten
über die rechtliche Tragweite des Geschäfts belehren und ihre Erklärungen klar und unzweideu-
tig in der Niederschrift wiedergeben. Dabei soll er darauf achten, dass Irrtümer und Zweifel ver-
mieden sowie unerfahrene und ungewandte Beteiligte nicht benachteiligt werden. Bestehen
Zweifel, ob das Geschäft dem Gesetz oder dem wahren Willen der Beteiligten entspricht, so sol-
len die Bedenken mit den Beteiligten erörtert werden.
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Der Notar hat also den Willen aller Beteiligten zu ermitteln und in der Urkunde rechtlich
korrekt umzusetzen. Gerade bei Überlassungsverträgen ist dies oft mit Schwierigkeiten ver-
bunden. Das Beispiel zeigt, wie vielgestaltig die Interessen der Beteiligten sein können.
Rechtlich stellen Überlassungsverträge oft eine Schnittstelle zwischen Zivilrecht, Steuer-
recht und Sozialrecht dar. Zudem sind wirtschaftliche, persönliche und familiäre Ge-
sichtspunkte zu berücksichtigen.

In dem Beispielsfall könnten die Interessen der Beteiligten wie folgt gewahrt werden:
■■ M und F behalten sich ein Wohnungsrecht an bestimmten Räumen des überlassenen An-

wesens vor.
■■ Zudem muss sich T verpflichten, in einem festgelegten Umfang gegenüber ihren Eltern

bei Bedarf Wart- und Pflegeleistungen zu erbringen.
■■ Der Familienfrieden kann dadurch gewahrt werden, dass auch S am Vertrag beteiligt

wird und eine Ausgleichszahlung erhält.
■■ Um T vor unerwarteten finanziellen Belastungen zu schützen, kann sich ein (gegenständ-

lich beschränkter) Pflichtteilsverzicht des S als Gegenleistung für die Ausgleichszahlung
anbieten. Damit ist sichergestellt, dass er nach dem Tod der Eltern oder eines Elternteils
aus der Überlassung keine Ansprüche mehr gegen T herleiten kann.

■■ Die Interessen des E können gewahrt werden, wenn er Miteigentümer der Immobilie
wird. So kann T etwa einen Miteigentumsanteil an E übertragen (sog. Kettenschenkung).
Damit die Übertragung aber nicht als Schenkung von Schwiegereltern an Schwiegersohn
mit unerwünschten steuerlichen Folgen angesehen wird, muss die Übertragung von T auf
E auf einem eigenen Entschluss der T beruhen. Soll E nicht Miteigentümer werden, kann
er seine Investitionen wirtschaftlich durch eine vertragliche Vereinbarung mit T absi-
chern, wonach er diese Investitionen im Scheidungsfall oder bei dauerndem Getrennt-
leben zurückverlangen kann. Durch Verfügung von Todes wegen kann T sicherstellen,
dass E nach ihrem Tod die überlassene Immobilie weiter bewohnen kann (z.B. durch
Einsetzung des E als Erben oder indem sie ihm die Immobilie oder ein Wohnungsrecht
hieran vermacht).

■■ Die Beteiligung des S am Vermögen der Eltern kann durch eine Ausgleichszahlung ge-
währleistet werden. Ggf. kann er mit seiner Schwester vereinbaren, dass diese ihn von
allen Unterhaltspflichten gegenüber den Eltern freizustellen hat.

Im Vorfeld der Vertragsgestaltung muss der Notar daher die Interessen der Beteiligten er-
forschen. Hierbei kommt es entscheidend darauf an, welche Motive zu dem Wunsch geführt
haben, das Eigentum an einer Immobilie zu übertragen.

C. Motive

I. Mehrfache Ausnutzung von
Erbschaft-/Schenkungsteuerfreibeträgen

Erwartet man, dass sich der Wert des übertragenen Objekts in Zukunft deutlich erhöht, führt
eine frühzeitige Überlassung zu zusätzlichen steuerlichen Vorteilen: Der Wertzuwachs tritt
dann ein, wenn sich das Objekt schon im Eigentum des Erwerbers befindet und erhöht somit
nicht mehr den Wert der zu versteuernden Schenkung.

Eine Überlassung kann Schenkungsteuer auslösen, wenn der Wert der Schenkung den Frei-
betrag (§ 16 ErbStG) überschreitet. Die Schenkungsteuer richtet sich grundsätzlich nach
denselben Regeln wie die Erbschaftsteuer (vgl. § 1 ErbStG). Wenn zwischen zwei Schen-
kungen oder zwischen einer Schenkung und dem Erbfall jedoch zehn oder mehr Jahre lie-
gen, können die Freibeträge mehrfach ausgenutzt werden (vgl. § 14 Abs. 1 S. 1 ErbStG).

Einführung
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Die Steuersätze und Freibeträge können der folgenden Tabelle entnommen werden:

Verwandtschaftsgrad
Steuerklasse

Freibetrag
in EUR

Steuersätze
in Prozent

Ehegatten und Lebenspartner I 500.000 7–30

Kinder und Enkel, bei denen die Eltern verstor-
ben sind (auch Stief- und Adoptivkinder) I 400.000 7–30

Enkel I 200.000 7–30

Eltern und Großeltern bei Erbschaft I 100.000 7–30

Eltern und Großeltern bei Schenkung, Geschwis-
ter, Nichten, Neffen, Schwiegerkinder und -el-
tern, Stiefeltern II 20.000 15–43

Nicht Verwandte III 20.000 30–50

Ein Kind hat einen Freibetrag von 400.000 EUR nach jedem Elternteil. Wenn der Vater ein
Vermögen von 1,2 Mio. EUR hat, könnte er im Jahr 2021 400.000 EUR auf den Sohn über-
tragen und im Jahr 2031 weitere 400.000 EUR, ohne dass der Sohn Schenkungsteuer zahlen
müsste. Wenn der Vater dann im Jahr 2041 oder später verstirbt, kann der Sohn die restlichen
400.000 EUR erben, ohne Erbschaftsteuer zahlen zu müssen.

Durch lebzeitige Überlassungen kann auch die Ausnutzung von Freibeträgen innerhalb der
Familie optimiert werden.

Beispiel:

V ist mit F verheiratet und hat ein Kind (K). Er ist Alleineigentümer einer Immobilie im
Wert von 800.000 EUR. Diese möchte er auf K übertragen. Würde er dies unmittelbar
tun, würde die Schenkung den Freibetrag von K in Höhe von 400.000 EUR überschreiten.
Soweit, wie der Wert der Schenkung den Freibetrag übersteigt, müsste K Schenkungsteu-
er zahlen. Der Freibetrag wird im Beispiel um 400.000 EUR überschritten. K fällt in die
Steuerklasse I (§ 15 Abs. 1 S. 2 EStG) und müsste diesen Betrag gem. § 19 ErbStG mit
15 % versteuern, also 60.000 EUR Steuern zahlen.

Um dieses Ergebnis zu vermeiden, könnte V zunächst einen Miteigentumsanteil von 1/2 an F
übertragen, die als Ehefrau einen Freibetrag von 500.000 EUR hat (§ 16 Abs. 1 Nr. 1 EStG).
Die Übertragung des Hälfteanteils wäre somit innerhalb des Freibetrags; F müsste keine
Schenkungsteuer zahlen. In einem zweiten Schritt könnten dann die Ehegatten V und F als
Miteigentümer zu je 1/2 die Immobilie auf K übertragen. K würde dann jeweils einen hälfti-
gen Miteigentumsanteil im Wert von 400.000 EUR von V und F erwerben. Da er nach jedem
Elternteil einen Schenkungsteuerfreibetrag in dieser Höhe hat, würde die Übertragung keine
Schenkungsteuer auslösen.

II. Reduzierung von Pflichtteils- und
Pflichtteilsergänzungsansprüchen

Pflichtteilsansprüche sind Geldansprüche, die einem enterbten Abkömmling, Elternteil
oder Ehegatten gegen den Erben zustehen und deren Höhe u.a. vom Wert des Nachlasses
abhängt. Wurde der Nachlasswert durch Vermögensübertragungen zu Lebzeiten verringert,
mindert dies auch die Pflichtteilsansprüche. Zu beachten sind jedoch Pflichtteilsergän-
zungsansprüche:

Hat der Erblasser einem Dritten eine Schenkung gemacht, so kann der Pflichtteilsberechtig-
te als Ergänzung des Pflichtteils den Betrag verlangen, um den sich der Pflichtteil erhöht,
wenn der verschenkte Gegenstand dem Nachlass hinzugerechnet wird (§ 2325 Abs. 1 BGB).
Die Schenkung bleibt jedoch unberücksichtigt, wenn zur Zeit des Erbfalls zehn Jahre seit
der Leistung des verschenkten Gegenstands verstrichen sind (§ 2325 Abs. 3 Hs. 1 BGB), so-
fern es sich nicht um eine Schenkung unter Ehegatten handelt (§ 2325 Abs. 3 Hs. 2 BGB).
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Beispiel: Überlassung zur Reduzierung von Pflichtteilsergänzungsansprüchen

V ist geschieden und hat zwei Kinder: Sohn S und Tochter T. Mit S ist er zerstritten. Da-
her hat er T zur Alleinerbin eingesetzt. Sein Vermögen besteht aus dem Haus, das er be-
wohnt, im Wert von 300.000 EUR, einem vermieteten Mehrfamilienhaus im Wert von
600.000 EUR und Bankguthaben im Wert von 100.000 EUR.

Würde er versterben, hätte S einen Pflichtteilsanspruch, weil er als Abkömmling des
Erblassers durch Verfügung von Todes wegen von der Erbfolge ausgeschlossen wurde
(§ 2303 Abs. 1 S. 1 BGB). Der Pflichtteil besteht in der Hälfte des Werts des gesetzlichen
Erbteils (§ 2303 Abs. 1 S. 2 BGB). Da es hier keine gesetzlichen Erben zu gleichen Teilen
gibt (§§ 1924 Abs. 1, 4 BGB), beträgt der Wert des gesetzlichen Erbteils des S
500.000 EUR. Der Pflichtteilsanspruch beläuft sich daher auf 250.000 EUR.
■■ Um diesen Pflichtteilsanspruch zu reduzieren, könnte V auf die Idee kommen, den

Nachlass zu verringern, indem er das Mehrfamilienhaus auf T überträgt. Der Wert
des Nachlasses beträgt dann nur noch 400.000 EUR. Mit dem Pflichtteilsanspruch hat
der Gesetzgeber nahen Verwandten und Ehegatten jedoch eine wertmäßige Mindest-
beteiligung am Nachlass des Erblassers eingeräumt, die der Erblasser nicht nach Be-
lieben durch Schenkungen zu Lebzeiten umgehen kann. Daher ordnet § 2325 Abs. 1
BGB mit dem Pflichtteilsergänzungsanspruch an, dass der verschenkte Gegenstand
bei der Berechnung des Pflichtteilsanspruchs letztlich dem Nachlasswert fiktiv hin-
zuzurechnen ist, und zwar mit dem Wert im Zeitpunkt des Nachlasses oder – wenn
dieser Wert niedriger war – mit dem Wert im Zeitpunkt der Schenkung. Gehen wir
davon aus, dass sich der Wert der Immobilie im Lauf der Zeit erhöht, ist hier für die
Berechnung des Pflichtteilsergänzungsanspruchs der Wert von 600.000 EUR dem
tatsächlichen Nachlass hinzuzurechnen, so dass der fiktive Nachlass wieder
1.000.000 EUR beträgt und S trotz der Enterbung und der Schenkung an T nach dem
Tod des V einen Anspruch auf Zahlung von 250.000 EUR gegen T hat (hier wird un-
terstellt, dass V kurz nach der Schenkung verstirbt).

■■ Anders ist die Rechtslage, wenn zwischen Schenkung und Erbfall (= Tod des V) min-
destens zehn Jahre vergangen sind. Dann ist der Wert des verschenkten Gegenstandes
bei der Berechnung des Pflichtteilsanspruchs nicht mehr zu berücksichtigen. Dieser
Anspruch berechnet sich dann nur noch aus dem tatsächlichen Wert des Nachlasses,
hier also 400.000 EUR, so dass S von T lediglich 100.000 EUR verlangen kann.

■■ Verstirbt der Veräußerer nicht unmittelbar nach der Schenkung, aber vor Ablauf von
zehn Jahren, bestimmt sich die Höhe des Pflichtteilsergänzungsanspruchs nach
§ 2325 Abs. 3 S. 1 BGB: Die Schenkung wird innerhalb des ersten Jahres vor dem
Erbfall in vollem Umfang, innerhalb jedes weiteren Jahres vor dem Erbfall um jeweils
ein Zehntel weniger berücksichtigt. Verstirbt Valso nach Ablauf von fünf Jahren nach
der Schenkung, wird die übertragene Immobilie noch mit 50 % ihres Wertes, also mit
300.000 EUR dem Nachlass hinzugerechnet. Der fiktive Nachlass beträgt dann
700.000 EUR, so dass S von T insgesamt 175.000 EUR verlangen kann.

Das Beispiel mit den Abwandlungen zeigt, dass es für den Erblasser Sinn ergeben kann,
frühzeitig Vermögen zu übertragen, um damit die Zehn-Jahres-Frist des § 2325 Abs. 3 S. 1
BGB in Gang zu setzen. Auf diese Weise kann er Pflichtteilsergänzungsansprüche von Ver-
wandten oder dem Ehegatten verringern.

III. Ermöglichung von Nachlassplanung; Erb- und/oder
Pflichtteilsverzicht als Gegenleistung

Motiv des Veräußerers kann sein, seine Nachlassplanung zu vereinfachen.

Beispiel:

V möchte seine Ehefrau F als Alleinerbin einsetzen. Er möchte aber nicht, dass sie von
dem gemeinsamen Sohn S unter Druck gesetzt wird, indem dieser seinen Pflichtteils-
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